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Der Ortschaftsrat Bettringen und Hussenhofen 
zu Besuch bei der Firma Weleda 
Der Ortschaftsrat Bettringen und Hussenhofen waren vor kurzem zu 
einer Führung durch das neue Weleda Logistikzentrum, den Weleda 
Cradle Campus, auf dem Gügling eingeladen. Frau Trah, Leitung 
Logistics Projects und Cradle Campus Site Management, erläuterte 
die Philosophie der Firma Weleda, die sich durch die nachhaltige 
und einzigartige Bauweise der neuen Gebäude widerspiegelt. Für 
den Bau des Hochregallagers kamen ausschließlich einheimische 
Hölzer sowie Lehm aus der eigenen Baugrube zum Einsatz. Der 
Weleda Cradle Campus wurde bereits mehrfach für seine innova-
tive Architektur und seinen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz 
ausgezeichnet. 
Anschließend konnten sich die Besucher bei einem Rundgang von 
der effizienten und nachhaltigen Funktionsweise des neuen Logisti-
kzentrums überzeugen lassen. Besonders erfreut zeigten sich die 
Besucher von der Information, dass die Firma Weleda momentan 
auf eine positive Entwicklung blicken kann. 
Abschließend bedankte sich der Ortsvorsteher Herr Karl-Andreas 
Tickert und die Ortsvorsteherin Frau Sabine Wiese für die interes-
sante und aufschlussreiche Führung. 
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Nachhaltig. Effizient. Zukunftssicher.
Modernes Heizen für Bettringen. Jetzt!

jeden Dienstag von 08:00 bis 16:30 Uhr
im Bezirksamt in Bettringen
keine Anmeldung notwendig

Beratungsgespräche

Haben Sie Interesse an einem Anschluss?
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!

GEMEINSAM FÜR EINE NACHHALTIGE
WÄRMEVERSORGUNG IN BETTRINGEN!

Nahwärmenetz Bettringen
07171/603-8601
nahwaermenetz-bettringen@stwgd.de
www.nahwaermenetz-bettringen.de

Buchen Sie jetzt einfach Ihren Termin
online über unsere Webseite.

Kellergespräche
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Diese Woche in Spraitbach 
Samstag, 15. November
Altpapiersammlung - 
Schachverein Spraitbach

Sonntag, 16. November
Friedensweg am Volkstrauertag - 
Beginn Vorplatz Rathaus

Rathaus am 14.11.2025 geschlossen
Aufgrund einer internen Schulung bleibt am Freitag, 14. November 2025 das Rathaus geschlossen.

Wir bitten um Verständnis.

Aktuelles aus der Gemeinde

Kürbisnacht in Gschwend – 
Vereine verwöhnen mit Leckereien!
Am 24.10.2025 ist es wieder so weit: Die Kürbisnacht in Gschwend 
lädt am Abend zu abwechslungsreichen Angeboten und geselligem 
Beisammensein ein.
Für das leibliche Wohl sorgen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche 
Gschwender Vereine mit vielfältigen Angeboten:

Bilderhaus - Kürbissuppe 
Landfrauen Gschwend – LandFrauen Burger, Kürbis-Spritz, Hot 
Aperol 
VdK Ortsverband Gschwend – Wein (weiß, rose, rot), Sekt, Brat-
apfel Likör, Ramazotti Cocktail 
Dorfgemeinschaft Schlechtbach – Bier vom Fass (Helles, Dun-
kles), Weinschorle, Aperol Spritz 
Honkong Schwaben – Currywurst, Glühwein, Punsch, Bier, alko-
holfreie Getränke 
Männergesangsverein Mittelbronn – verschiedene Getränke, 
geröstete Maltaschen, Schwäbische Lasagne 
MC-Bullrider – Gyros, Pommes, ½ Meter Wurst, Bier, alkoholfreie
Getränke, Mixgetränke
TSF Gschwend – Bier, alkoholfreie Getränke, Glühwein, Pommes,
Wurst
Musikalisch wird uns DJ Mike den Abend bereichern. 
Für alle süßen Geister gibt es außerdem den Süßigkeitenstand von 
Waschek’s Bonbon Paradies mit Leckereien für Groß und Klein. 
Besuchen Sie uns, genießen Sie den schaurig-schönen Herbsta-
bend und entdecken Sie die vielfältigen Stände unserer Vereine. 

Verstärkung für unsere Verwaltung – 
Carolin Weller neu im Team 
Seit dem 15. Oktober 2025 dürfen wir Frau Carolin Weller als neue 
Kollegin in unserer Verwaltung begrüßen. Sie unterstützt das Bau- 
und Liegenschaftsamt als Sachbearbeiterin und bringt wertvolle 
Erfahrung aus ihrer bisherigen Tätigkeit in der freien Wirtschaft 
mit – insbesondere aus den Bereichen Veranstaltungsplanung, 
-organisation und -durchführung.
Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist Frau Weller bereits durch ihr
ehrenamtliches Engagement als aktives Vorstandsmitglied des
Musikvereins Gschwend bekannt.
Wir freuen uns sehr, sie in unserem Team willkommen zu heißen,
und wünschen ihr einen erfolgreichen Start sowie viel Freude an
ihrer neuen Aufgabe!

Erholungsort im Schwäbischen Wald 
mit den Feriengebieten Hagberg 

und Frickenhofer Höhe
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Landwirte treffen Bürgermeister und Bauernverband 
Einladung zum Austausch am Mittwoch, 5. November 2025, 
um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Alfdorf

Bürgermeister Ronald Krötz lädt alle Alfdorfer Landwirte herzlich zu einem 
Austausch in den Sitzungssaal des Alfdorfer Rathauses ein.
Als Gäste werden außerdem der Vorsitzende des Bauernverbands Ostalb-Hei-
denheim e.V., Herr Kucher, sowie der Geschäftsführer Herr Strauß erwartet. 
Im Anschluss an den Austausch lädt die Gemeinde zu einem kleinen Vesper ein. 

Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bis Dienstag, 4. November 
2025, bei Frau Munz (Telefon 07172 309-10, E-Mail: munz@alfdorf.de) gebeten. 
Kurzentschlossene sind ebenfalls herzlich willkommen. 

Wer sich nach einem vollen und stressigen Arbeitstag fragt, was 
wirklich wichtig war, wird sehr selten antworten können, dass er 
ein Leben gerettet hat. Es sei denn, er war Blut spenden! Täglich 
werden allein in Baden-Württemberg und Hessen etwa 2.700 
Blutspenden benötigt. Patient*innen aller Altersklassen sind auf 
eine kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. 
Viele Menschen merken erst, wie wichtig eine Blutspende ist, 
wenn sie selbst oder ihr Umfeld durch einen Unfall oder eine 
Krankheit plötzlich Blut benötigen. Das DRK appelliert daher: Es 
ist nie zu spät für die gute Tat. 

Ein gutes Gefühl – für sich und andere: Die Blutspende ist 
die einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Benötigt wird für 
eine Blutspende lediglich etwa eine Stunde Zeit, davon dauert 
die reine Blutentnahme nur knappe 15 Minuten. Im besten Fall 
hilft eine einzige Blutspende gleich drei Menschen - denn aus 
ihr entstehen mehrere Blutpräparate. Ein kleiner Pieks, der viel 
bewirken kann - auch für die Spender*innen selbst: Denn Blut 
spenden rettet nicht nur Leben, sondern kann auch durch den 
kleinen Gesundheitscheck vor jeder Spende die eigene Gesund-
heit fördern. Wertvolles Plus: Wenige Wochen nach der ersten 
Blutspende erfahren Spender*innen ihre eigene Blutgruppe - 
eine Information, die im Notfall lebensrettend sein kann. 

So läuft eine Blutspende ab: Wunschtermin online reservieren 
und am Tag der Spende reichlich (alkoholfrei) trinken. Vor Ort 

Das DRK ruft zur guten Tat auf: 
Blutspenden werden täglich gebraucht 
Blut wird täglich zur Behandlung von Patient*innen in Krankenhäusern benötigt. 
Der DRK-Blutspendedienst appelliert an alle Unentschlossenen sich jetzt einen 
Termin zur Blutspende zu reservieren.

unter Vorlage des Personalausweises anmelden und medizi-
nischen Fragebogen ausfüllen. Durch eine kleine Laborkontrolle 
und ein ärztliches Gespräch wird festgestellt, ob gespendet 
werden darf.  Es folgt  die Blutspende und im Anschluss die 
wohlverdiente Ruhepause mit leckeren Snacks. Wer sich nicht 
sicher ist, ob er/sie als Blutspender*in infrage kommt, der kann 
online vorab den Spendecheck machen. Nora Löhlein, Presse-
precherin des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg - 
Hessen ermutigt: „Blut spenden dürfen im Prinzip alle gesunden 
Menschen ab 18 Jahren, die mindestens 50 Kilogramm wiegen. 
Männer können alle zwei Monate spenden, Frauen alle drei. Eine 
Altersgrenze nach oben gibt es nicht mehr. Wer unsicher ist, 
nimmt am besten einen Freund oder Freundin mit. Zusammen 
Gutes tun, ist doppelt schön.“ 
Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende unter 
www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800 11 
949 11. Worauf warten? Jetzt direkt Termin sichern. 

NÄCHSTER TERMIN in 73553 ALFDORF:
Mittwoch, dem 12.11.2025, 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr, 
im Kultur- und Sportzentrum, 
Obere Schloßstraße 74, 73553 Alfdorf.

Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine 
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Herbstaktion bei der DRK-Blutspende: 
Erst Blut spenden – dann Koffer packen 

Die Blutspende ist die einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Das 
DRK ruft zur guten Tat auf und verlost unter allen Lebensretter*innen 
vier exklusive Reisen nach Lissabon. 
Die Blutspende ist die einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Benötigt 
wird für eine Blutspende lediglich etwa eine Stunde Zeit, davon dauert 
die reine Blutentnahme nur knappe 1  Minuten. Abgenommen werden 
500 Milliliter Blut. Den Flüssigkeitsverlust kann ein gesunder Körper ohne 
Probleme kurzfristig wieder ausgleichen. Wertvolles Plus: Wenige Wochen 
nach der ersten Blutspende erfahren Spender*innen, die zum ersten Mal 
gespendet haben, ihre eigene Blutgruppe - eine Information, die im Notfall 
lebensrettend sein kann. 
Täglich werden allein in Baden-Württemberg und Hessen etwa 2.700 
Blutspenden benötigt. Patient*innen aller Altersklassen sind auf eine 
kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. 
Viele Menschen merken erst, wie wichtig eine Blutspende ist, wenn sie 
selbst oder ihr Umfeld durch einen Unfall oder eine Krankheit plötzlich Blut 
benötigen. Der DRK-Blutspendedienst appelliert daher an alle Unentschlos-
senen: Es ist nie zu spät für die gute Tat. 

AKTION: Jetzt Blut spenden und mit etwas Glück eine Reise nach Lis-
sabon gewinnen.  Unter allen Blutspender*innen verlost der DRK-Blutspen-
dedienst vier exklusive Reisen für je zwei Personen nach Lissabon. Einfach 
Blutspendetermin im Aktionszeitraum (22. September bis 31. Oktober 2025) 
buchen, Blut spenden und danach online an der Verlosung teilnehmen. 
Worauf warten?  Alle Informationen und Teilnahmebedingungen unter: 
www.blutspende.de/lissabon 

So läuft eine Blutspende ab:  Wunschtermin online reservieren und am Tag 
der Spende reichlich (alkoholfrei) trinken.  Vor Ort  unter Vorlage des Personal-
ausweises anmelden und   medizinischen Fragebogen ausfüllen. Durch eine 
kleine Laborkontrolle und ein ärztliches Gespräch wird festgestellt, ob gespen-
det werden darf.  Es folgt   die Blutspende und im Anschluss die wohlverdiente 
Ruhepause mit leckeren Snacks. 

NÄCHSTER TERMIN in 73550 Waldstetten 
Mittwoch, dem 15.10.2025 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Stuifenhalle, Brunnengasse 30 

Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine 

WIR LIEFERN INFORMATIONEN  
IN GEMEINDEN!

HERLIKOFEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bezirksamt Herlikofen 
Kerkerstraße 26, 73527 Schwäbisch Gmünd

Telefon 07171/ 6031520, Telefax 07171/ 989129
E-Mail: bza-herlikofen@schwaebisch-gmuend.de

Leider haben wir aus personellen Gründen weiterhin einge-
schränkte Öffnungszeiten - Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Öffnungszeiten
Dienstag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag: 14:30 - 18.00 Uhr 
Gerne können Sie unseren Service auch wohnortunabhängig 
im Bezirksamt Hussenhofen in Anspruch nehmen. Beachten 
Sie hierzu bitte die Öffnungszeiten unter der Rubrik: "Amtliche 
Bekanntmachungen Hussenhofen" 
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an das 
Bürgerbüro in Schwäbich Gmünd
Bei Renten- und Standesamtsangelegenheiten bitten wir 
um vorherigeTerminvereinbarung. 
Sprechzeiten des Ortsvorstehers Thomas Maihöfer finden 
nach Vereinbarung statt.

HUSSENHOFEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bezirksamt Hussenhofen 
Hauptstraße 80, 73527 Schwäbisch Gmünd 

Telefon 07171/603-1500, Telefax 07171/603-1509
E-Mail: bza-hussenhofen@schwaebisch-gmuend.de 

Leider haben wir aus personellen Gründen weiterhin einge-
schränkte Öffnungszeiten -Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Öffnungszeiten
Montag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch: 08.00 - 12.00 Uhr 

Gerne können Sie unseren Service auch im Bezirksamt 
Herlikofen in Anspruch nehmen. Beachten Sie hierzu bitte 
die geänderten Öffnungszeiten unter der Rubrik: "Amtliche 
Bekanntmachungen Herlikofen" 
In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an 
das Bürgerbüro in Schwäbisch Gmünd. 

Sprechzeiten der Ortsvorsteherin Sabine Wiese finden 
nach Vereinbarung statt.
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Amtliches Mitteilungsblatt »Bürger in der Gemeinschaft« der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, der 
Stadt Heubach und der Gemeinden Bartholomä, Böbingen a. d. Rems, Heuchlingen und Mögglingen
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52. Jahrgang

Freitag, 14.11.2025 Volkstrauertag 2025
Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, das 
in der Gewaltgeschichte dieser Welt wohl größte 
Unglück für die Menschheit. Rund 3,5 Prozent 
aller damals lebenden Menschen auf diesem 
Globus kamen um.

Die Veranstaltungen anlässlich des Volkstrau-
ertages am kommenden Wochenende bieten 
heutzutage vielleicht die letzte Gelegenheit, ge-
meinsam mit jenen zu gedenken, die den Mai 
1945 noch selbst erlebt haben. Diese Möglichkeit 
dürfen wir nicht verstreichen lassen!

Dabei widmet sich das Gedenken den unzäh-
ligen Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft: 
den Kriegstoten durch den Ersten und Zweiten 
Weltkrieg, durch den immer noch anhaltenden 
Angriff skrieg Russlands auf die Ukraine sowie 
durch Terror, Krieg und Konfl ikte im Nahen Osten, 
Sudan und zu vielen anderen Orten. 

Zunächst im westlichen Teil und ab 1989/90 in 
einem wiedervereinten Deutschland haben wir 
das Geschenk der Freiheit erhalten. 

Seit einigen Jahren erleben wir jedoch wieder 
eine Zeit vermehrter Unsicherheit. Die Aggres-
sion Russlands stellt uns vor seit Jahrzehnten 
ungekannte Herausforderungen, die Nachrichten 
aus dem Nahen Osten sind weiterhin bedrückend 
und auch im Verhältnis zu den USA erleben wir 
Spannungen, die wir uns vor einiger Zeit noch 
nicht hätten vorstellen können. Diese Unsicher-
heit pflanzt sich fort in unserer Gesellschaft. 
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme 
erzeugen Frustration und verleiten dazu, nicht 
nach Lösungen und Kompromissen zu suchen, 
sondern anderen die Schuld dafür zu geben.

Wir alle brauchen einander und wir brauchen 
ein Miteinander. Freiheit gelingt nur, wenn sie 
nicht rücksichtslos ist, sondern im Bewusstsein 
unserer Verantwortung füreinander gelebt wird. 
Etwas Gutes tun, ohne gleich dafür einen Lohn 
zu erwarten: Das ist der Klebstoff , der unsere 
Gesellschaft zusammenhält.

Weil sich die Völker Europas der Schrecken 
des Zweiten Weltkrieges bewusst waren, ist nach 
1945 aus den Trümmern ein neues, ein geeintes 
Europa erwachsen, mit Wohlstand, Frieden und 
Freiheit für uns und unsere Nachbarn. Heute wen-
det sich dieses Europa mit gemeinsamer Kraft 
gegen Kriege, gegen die Rückkehr von brutalem 
Machtstreben und die Unterdrückung einer Nati-
on durch eine andere. 

Durch unser Gedenken am Volkstrauertag an 
die weltweiten Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft wollen wir die Erinnerung an die Schrecken 
des Krieges wachhalten und somit Kriegen und 
Gewaltherrschaften aktiv entgegentreten. 

Zu den Gedenkstunden am Volkstrauertag la-
den wir die Bürgerschaft herzlich ein.

Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein

Thomas Kuhn Jürgen Stempfl e Dr. Joy Alemazung  Peter Lang Adrian Schlenker
Bartholomä Böbingen a.d.R. Heubach Heuchlingen Mögglingen
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Gedenkfeier Fam. Czisch am 9. November 2025 
Der 9. November gilt als Tag schicksalhafter historischer Wende-
punkte und ist ein fester Bestandteil der deutschen Erinnerungs-
kultur. Im Mittelpunkt steht dabei das Gedenken an die November-
pogrome von 1938. In diesem Jahr widmet die Stadt Schwäbisch 
Gmünd ihre Gedenkveranstaltung der Familie von Franz und Katha-
rina Czisch, deren bewegte Familiengeschichte ein eindrückliches 
Zeugnis der NS-Zeit in Gmünd darstellt. 
Die Stadt Schwäbisch Gmünd lädt zur Gedenkveranstaltung am 
Sonntag, 9. November 2025 , 11 Uhr, in das Kulturzentrum Prediger, 
Refektorium, herzlich ein. 
Nach einem Grußwort von Erstem Bürgermeister Christian Baron 
werden Stadtarchivar Dr. Niklas Konzen und Mitglieder der Familie 
Czisch die gemeinsame Geschichte von Stadt und Familie im Na-
tionalsozialismus vorstellen und aus ausgewählten Quellen lesen. 
Das musikalische Rahmenprogramm gestalten Anna Escala, Ge-
sang und Katja Trenkler, Klavier. 
  
Volkstrauertag - Einladung zum Gedenktag
In der langen Tradition des Gedenktages findet im Rahmen des 
diesjährigen Volkstrauertages in Schwäbisch Gmünd eine zentrale 
Gedenkstunde am Sonntag, 16. November, um 10.45 Uhr, auf 
dem Friedhof Wetzgau im Ortsteil Rehnenhof/Wetzgau statt. Das 
Gedenken beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der 
Aussegnungshalle. Bei der anschließenden Kranzniederlegung um 
11.15 Uhr sprechen u.a. der Erste Bürgermeister Christian Baron 
und die Ortsvorsteherin Dr. Ute Schütte. Susanne Lutz wird über 
die Gräber der unbekannten Soldaten und das blutige Kriegsende 
in Wetzgau referieren. Musikalisch wird die Veranstaltung umrahmt 
vom Posaunenchor Rehnenhof/Wetzgau. Die Stadt Schwäbisch 
Gmünd lädt die Bürgerinnen und Bürger zu dieser zentralen Gedenk-
veranstaltung im Ortsteil Rehnenhof/Wetzgau herzlich ein.
In einer Art Fortsetzung findet am Abend in der wiedereröffneten 
Colomankirche in Alt-Wetzgau um 18 Uhr eine Lesung statt, bei der 
Texte aus dem in diesem Jahr von Werner Schlummer herausge-
gebenen Buch „1032 Fenster“ gelesen werden. Die ausgewählten 
Texte befassen sich mit Kriegserinnerungen sowie Themen, die 
zum Nachdenken anregen. Der Eintritt ist frei - über Spenden für die 
Sanierung der Kirche freut sich die katholische Pfarrgemeinde St. 
Maria Wetzgau-Rehnenhof als Veranstalter dieser Lesung.
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Volkstrauertag - Einladung zum Gedenktag
In der langen Tradition des Gedenktages findet im Rah-
men des diesjährigen Volkstrauertages am Sonntag, den 
16. November 2025 ein Gottesdienst um 10:45 Uhr in der 
Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Wetzgau, im Ortsteil 
Rehnenhof/Wetzgau, mit anschließender zentralen Gedenk-
stunde um 11:15 Uhr, ebenfalls auf dem Friedhof Wetzgau, 
statt. 
Bei der Kranzniederlegung sprechen u.a. der Erste Bürger-
meister Christian Baron und die Ortsvorsteherin Dr. Ute 
Schütte. 
Susanne Lutz wird über die Gräber der unbekannten Sol-
daten und das blutige Kriegsende in Wetzgau referieren. 
Musikalisch wird die Veranstaltung umrahmt vom Posau-
nenchor Rehnenhof/Wetzgau. 
Die Stadt Schwäbisch Gmünd lädt die Bürgerinnen und 
Bürger zu dieser zentralen Gedenkveranstaltung im Ortsteil 
Rehnenhof/Wetzgau herzlich ein. 

In einer Art thematischer Fortsetzung findet am Abend in 
der wiedereröffneten Colomankirche in Alt-Wetzgau um 
18 Uhr eine Lesung statt, bei der Texte aus dem in diesem 
Jahr von Werner Schlummer herausgegebenen Buch „1032 
Fenster“ gelesen werden. 
Die ausgewählten Texte befassen sich mit Kriegserinne-
rungen sowie Themen, die zum Nachdenken anregen. 
Der Eintritt ist frei - über Spenden für die Sanierung der 
Kirche freut sich die katholische Pfarrgemeinde St. Maria 
Wetzgau-Rehnenhof als Veranstalter dieser Lesung. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die Weihnachtszeit nähert sich mit großen Schritten. 
Wie jedes Jahr benötigen wir einen Weihnachtsbaum für 
unseren Kirchplatz/ Marktplatz in Rehnenhof/Wetzgau. 
Wer einen großen Weihnachtsbaum zur Verfügung stellen 
kann, soll sich bitte beim Bezirksamt melden. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 
Tel.-Nr.: 07171-603 1600 
E-Mail: bza-rehnenhof-wetzgau@schwaebisch-gmuend.de 

 Ihre Ute Schütte 
 Ortsvorsteherin Rehnenhof/Wetzgau 

einhorn-Verlag+Druck GmbH    www.einhornverlag.de
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Der Volkstrauertag steht in der Reihe der stillen Feier- 
und Gedenktage – Allerheiligen, Allerseelen, Totensonn-
tag. Doch was war der Anlass seiner Gründung? 
Eingeführt hat ihn der 1919 gegründete Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die 
Kriegstoten des Ersten Weltkrieges. Denn die Angehö-
rigen wollten wissen, wo ihre Männer und Söhne, ihre 
Brüder und Väter geblieben waren. Zumindest wollten 
sie Gewissheit haben, wo die Gräber lagen, um einen 
Platz zum Trauern zu finden. Und der Volkstrauertag 
sollte ein Zeichen der Solidarität setzen: derjenigen, die 
keinen Verlust zu beklagen hatten, mit denen, die um 
Gefallene trauerten. 

In diesem Jahr gedenken wir dem Kriegsende in Eu-
ropa vor 80 Jahren – eine Zeit, die uns tief berührt. 
Angesichts der vielen Kriege und gewaltsamen Kon-
flikte weltweit fragen wir uns oft, ob Krieg wirklich zum 

Volkstrauertag am 16. November 2025 | Einladung an die Bürgerschaft

80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges

Die Gemeinde Waldstetten gedenkt der Gefallenen im 
Ersten und Zweiten Weltkrieg am Sonntag, 16. November,

•   in Wißgoldingen nach dem Gottesdienst vor der Kir-
che St. Johannes Baptist 

•   in Waldstetten mit einer Feierstunde um 16 Uhr in der 
Aussegnungshalle des Friedhofs und anschließend am 
Ehrenmal. 

Daran teilzunehmen und unserer Verstorbenen zu geden-
ken, sind Sie herzlich eingeladen. 

Wesen des Menschen gehört. Unbestritten ist: Die 
überwältigende Mehrheit der Menschen will Frieden.
Die Formen des Gedenkens veränderten sich mit der 
gesellschaftlichen Modernisierung der Bundesrepublik. 
Gleiches gilt für das Totengedenken: Anfangs nahm es 
ausschließlich die gefallenen Weltkriegssoldaten in den 
Blick, heute wird an dieser Stelle aller Opfer von Krieg 
und Gewaltherrschaft gedacht.

„80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist 
der Wunsch nach dauerhafter Aussöhnung aktueller 
und dringlicher denn je“, stellt der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge fest. „Unsere Jugend- und Frie-
densarbeit trägt dazu bei, diesen Wunsch Wirklichkeit 
werden zu lassen. Wo junge Menschen sich begegnen, 
wird der Samen der Freundschaft gesät. Es liegt an 
uns allen, dafür zu sorgen, dass diese Saat aufgeht 
und gedeiht.“

AMTS BLATT
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Lichter für den Frieden
Gedenkfeier zum Volkstrauertag
Diesen Sonntag, 16.11.2025 um 17.00 Uhr lädt die Gemeinde Mutlangen alle herzlich zur
Gedenkfeier zum Volkstrauertag unter dem Motto „Lichter für den Frieden“ auf den Lammplatz
ein.

Gemeinsam möchten wir innehalten, den Opfern von Krieg und Gewalt gedenken und ein
Zeichen für Hoffnung, Frieden und Zusammenhalt setzen.

Bunte Lichter, die musikalische Umrahmung durch den Musikverein Mutlangen sowie
inspirierende Impulse von Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und Pfarrer Michael de Campos
laden an diesem Abend zum Nachdenken und zum Miteinander ein. Einen besonderen Akzent
setzen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b des Franziskus-Gymnasiums mit ihrer
Stimmskulptur zum Thema „Erinnerungen“.

Im Anschluss laden wir alle herzlich ein, den gemeinsamen Weg zum Kriegerdenkmal
mitzugehen, wo die Kranzniederlegung und das Totengedenken in einer würdevollen
Atmosphäre stattfinden.

Bringen Sie gerne Ihr eigenes Licht mit, um dieses gemeinsam zu entzünden und ein sichtbares
Zeichen für Hoffnung und Frieden weiterzutragen.

Bei schlechter Witterung findet die Feier in der katholischen Kirche St. Georg statt.
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Freitag, 14.11.2025 Volkstrauertag 2025
Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, das 
in der Gewaltgeschichte dieser Welt wohl größte 
Unglück für die Menschheit. Rund 3,5 Prozent 
aller damals lebenden Menschen auf diesem 
Globus kamen um.

Die Veranstaltungen anlässlich des Volkstrau-
ertages am kommenden Wochenende bieten 
heutzutage vielleicht die letzte Gelegenheit, ge-
meinsam mit jenen zu gedenken, die den Mai 
1945 noch selbst erlebt haben. Diese Möglichkeit 
dürfen wir nicht verstreichen lassen!

Dabei widmet sich das Gedenken den unzäh-
ligen Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft: 
den Kriegstoten durch den Ersten und Zweiten 
Weltkrieg, durch den immer noch anhaltenden 
Angriff skrieg Russlands auf die Ukraine sowie 
durch Terror, Krieg und Konfl ikte im Nahen Osten, 
Sudan und zu vielen anderen Orten. 

Zunächst im westlichen Teil und ab 1989/90 in 
einem wiedervereinten Deutschland haben wir 
das Geschenk der Freiheit erhalten. 

Seit einigen Jahren erleben wir jedoch wieder 
eine Zeit vermehrter Unsicherheit. Die Aggres-
sion Russlands stellt uns vor seit Jahrzehnten 
ungekannte Herausforderungen, die Nachrichten 
aus dem Nahen Osten sind weiterhin bedrückend 
und auch im Verhältnis zu den USA erleben wir 
Spannungen, die wir uns vor einiger Zeit noch 
nicht hätten vorstellen können. Diese Unsicher-
heit pflanzt sich fort in unserer Gesellschaft. 
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme 
erzeugen Frustration und verleiten dazu, nicht 
nach Lösungen und Kompromissen zu suchen, 
sondern anderen die Schuld dafür zu geben.

Wir alle brauchen einander und wir brauchen 
ein Miteinander. Freiheit gelingt nur, wenn sie 
nicht rücksichtslos ist, sondern im Bewusstsein 
unserer Verantwortung füreinander gelebt wird. 
Etwas Gutes tun, ohne gleich dafür einen Lohn 
zu erwarten: Das ist der Klebstoff , der unsere 
Gesellschaft zusammenhält.

Weil sich die Völker Europas der Schrecken 
des Zweiten Weltkrieges bewusst waren, ist nach 
1945 aus den Trümmern ein neues, ein geeintes 
Europa erwachsen, mit Wohlstand, Frieden und 
Freiheit für uns und unsere Nachbarn. Heute wen-
det sich dieses Europa mit gemeinsamer Kraft 
gegen Kriege, gegen die Rückkehr von brutalem 
Machtstreben und die Unterdrückung einer Nati-
on durch eine andere. 

Durch unser Gedenken am Volkstrauertag an 
die weltweiten Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft wollen wir die Erinnerung an die Schrecken 
des Krieges wachhalten und somit Kriegen und 
Gewaltherrschaften aktiv entgegentreten. 

Zu den Gedenkstunden am Volkstrauertag la-
den wir die Bürgerschaft herzlich ein.

Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein

Thomas Kuhn Jürgen Stempfl e Dr. Joy Alemazung  Peter Lang Adrian Schlenker
Bartholomä Böbingen a.d.R. Heubach Heuchlingen Mögglingen
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Landwirte treffen Bürgermeister und Bauernverband 
Einladung zum Austausch am Mittwoch, 5. November 2025, 
um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Alfdorf

Bürgermeister Ronald Krötz lädt alle Alfdorfer Landwirte herzlich zu einem 
Austausch in den Sitzungssaal des Alfdorfer Rathauses ein.
Als Gäste werden außerdem der Vorsitzende des Bauernverbands Ostalb-Hei-
denheim e.V., Herr Kucher, sowie der Geschäftsführer Herr Strauß erwartet. 
Im Anschluss an den Austausch lädt die Gemeinde zu einem kleinen Vesper ein. 

Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bis Dienstag, 4. November 
2025, bei Frau Munz (Telefon 07172 309-10, E-Mail: munz@alfdorf.de) gebeten. 
Kurzentschlossene sind ebenfalls herzlich willkommen. 

Wer sich nach einem vollen und stressigen Arbeitstag fragt, was 
wirklich wichtig war, wird sehr selten antworten können, dass er 
ein Leben gerettet hat. Es sei denn, er war Blut spenden! Täglich 
werden allein in Baden-Württemberg und Hessen etwa 2.700 
Blutspenden benötigt. Patient*innen aller Altersklassen sind auf 
eine kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. 
Viele Menschen merken erst, wie wichtig eine Blutspende ist, 
wenn sie selbst oder ihr Umfeld durch einen Unfall oder eine 
Krankheit plötzlich Blut benötigen. Das DRK appelliert daher: Es 
ist nie zu spät für die gute Tat. 

Ein gutes Gefühl – für sich und andere: Die Blutspende ist 
die einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Benötigt wird für 
eine Blutspende lediglich etwa eine Stunde Zeit, davon dauert 
die reine Blutentnahme nur knappe 15 Minuten. Im besten Fall 
hilft eine einzige Blutspende gleich drei Menschen - denn aus 
ihr entstehen mehrere Blutpräparate. Ein kleiner Pieks, der viel 
bewirken kann - auch für die Spender*innen selbst: Denn Blut 
spenden rettet nicht nur Leben, sondern kann auch durch den 
kleinen Gesundheitscheck vor jeder Spende die eigene Gesund-
heit fördern. Wertvolles Plus: Wenige Wochen nach der ersten 
Blutspende erfahren Spender*innen ihre eigene Blutgruppe - 
eine Information, die im Notfall lebensrettend sein kann. 

So läuft eine Blutspende ab: Wunschtermin online reservieren 
und am Tag der Spende reichlich (alkoholfrei) trinken. Vor Ort 

Das DRK ruft zur guten Tat auf: 
Blutspenden werden täglich gebraucht 
Blut wird täglich zur Behandlung von Patient*innen in Krankenhäusern benötigt. 
Der DRK-Blutspendedienst appelliert an alle Unentschlossenen sich jetzt einen 
Termin zur Blutspende zu reservieren.

unter Vorlage des Personalausweises anmelden und medizi-
nischen Fragebogen ausfüllen. Durch eine kleine Laborkontrolle 
und ein ärztliches Gespräch wird festgestellt, ob gespendet 
werden darf.  Es folgt  die Blutspende und im Anschluss die 
wohlverdiente Ruhepause mit leckeren Snacks. Wer sich nicht 
sicher ist, ob er/sie als Blutspender*in infrage kommt, der kann 
online vorab den Spendecheck machen. Nora Löhlein, Presse-
precherin des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg - 
Hessen ermutigt: „Blut spenden dürfen im Prinzip alle gesunden 
Menschen ab 18 Jahren, die mindestens 50 Kilogramm wiegen. 
Männer können alle zwei Monate spenden, Frauen alle drei. Eine 
Altersgrenze nach oben gibt es nicht mehr. Wer unsicher ist, 
nimmt am besten einen Freund oder Freundin mit. Zusammen 
Gutes tun, ist doppelt schön.“ 
Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende unter 
www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800 11 
949 11. Worauf warten? Jetzt direkt Termin sichern. 

NÄCHSTER TERMIN in 73553 ALFDORF:
Mittwoch, dem 12.11.2025, 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr, 
im Kultur- und Sportzentrum, 
Obere Schloßstraße 74, 73553 Alfdorf.

Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine 
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Festgottesdienst um 10.30 Uhr mit Kirchenchor 
                                    und Gospelchor inTakt 

  

Bewirtung in der Gemeindehalle durch Freiwillige Feuerwehr 
Mittagstisch ab 12 Uhr: 
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ALLGEMEINE VERLAGSANGABEN

Nutzen Sie die einzigartige Positionierung unserer Amts- und Mitteilungsblätter als unverzichtbares Informations-
medium der Region. Wir bieten Ihnen ein Werbeumfeld, das in der heutigen Medienlandschaft selten geworden ist:

Amts- und Mitteilungsblätter sind für Werbetreibende aus mehreren spezifischen Gründen wichtig:

1.	� Glaubwürdiges Umfeld (Hohe Akzeptanz): Amtsblätter genießen in der Bevölkerung ein hohes Vertrau-
en, da sie offiziellen Charakter haben. Werbung in diesem seriösen Kontext wird oft als glaubwürdiger wahr-
genommen als in kommerziellen Werbeblättern oder sozialen Medien.

2.	 �Hohe lokale Relevanz und Reichweite: Die Leser interessieren sich bewusst für lokale Nachrichten, Ter-
mine und amtliche Bekanntmachungen. Werbetreibende erreichen eine hochspezialisierte, geografisch ein-
gegrenzte Zielgruppe, die sich aktiv über ihr direktes Lebensumfeld informiert.

3.	� Geringer Streuverlust: Da das Verbreitungsgebiet exakt auf die Kommune, der Stadt oder der Gemeinde 
zugeschnitten ist, erreicht die Werbebotschaft genau die potenziellen Kunden, die auch tatsächlich im Ein-
zugsgebiet des Unternehmens wohnen.

4.	� Dauerhafte Aufbewahrung: Im Gegensatz zu flüchtigen Medien wie Radio oder Social-Media-Posts wer-
den Amtsblätter oft sorgfältig gelesen und teilweise archiviert (z. B. wegen Bekanntmachungen, Veranstal-
tungsterminen, kirchlichen Nachrichten oder Vereinsmitteilungen). Die Werbung ist somit langlebiger präsent.

5.	� Unverzichtbarkeit der Information: Die Bürgerinnen und Bürger müssen das Amtsblatt lesen, um über 
rechtlich bindende Entscheidungen oder lokale Neuigkeiten informiert zu sein. Die Werbung wird quasi „mit-
gelesen“, während sich die Leser mit den Pflichtinformationen beschäftigen.

Für lokale Geschäfte, Handwerker, Dienstleister, Immobilienmakler oder Veranstalter ist das Amtsblatt oft das 
effektivste Medium, um die lokale Bevölkerung zu erreichen.

VERLAG	 einhorn-Verlag+Druck GmbH
	 Sebaldplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
	 Postfach 1280, 73502 Schwäbisch Gmünd

TELEFON	 0 7171 | 9 27 80-0
TELEFAX	 0 7171 | 9 27 80-48

E-MAIL	 Allgemein:	 kontakt@einhornverlag.de
	 Anzeigen:	 anzeigen@einhornverlag.de
	 Vertrieb:		  abo@einhornverlag.de
INTERNET	 www.einhornverlag.de

ERSCHEINUNGSWEISE	 wöchentlich	

RÜCKTRITTSTERMINE	 Montag bis 10 Uhr, bereits entstandene Satzkosten werden in 
	� Rechnung gestellt. Umfangreiche Änderungen an fertigen Anzeigen 

werden berechnet.

CHIFFREGEBÜHR	 5,00 €

PREISE	 Nettoangaben in Euro zuzüglich MwSt.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	� Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum 
ohne Abzug zu bezahlen. 

	� Privatanzeigen müssen bar oder mit Bankeinzug bezahlt werden.	

HANS-PETER MENRAD

Tel. 07171 92780-16
hp.menrad@einhornverlag.de

TANJA PINKOW

Tel. 07171 92780-29
t.pinkow@einhornverlag.de

WIR BERATEN SIE – FÜR IHREN WERBEERFOLG

Warum Ihre Werbung ins Amtsblatt gehört:
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WÖCHENTLICHE AUSGABEN DER AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER
ALFDORF, Pfahlbronn, Vordersteinenberg, Hintersteinenberg, Kapf 

GSCHWEND, Frickenhofen, Mittelbronn, Wildgarten 

MUTLANGEN, Adelstetten, Pfersbach 

SPRAITBACH, Vorder- und Hinterlintal, Hertighofen 

WALDSTETTEN, Wißgoldingen, Weilerstoffel 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT LEINTAL FRICKENHOFER HÖHE 

ESCHACH, Holzhausen, Seifertshofen

GÖGGINGEN, Horn, Mulfingen 

IGGINGEN, Brainkofen, Schönhardt

LEINZELL 

OBERGRÖNINGEN

SCHECHINGEN, Leinweiler 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT ROSENSTEIN (VGR) 
Heubach, Lautern, Beuren, Buch

Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof

Böbingen/Rems, Beiswang

Heuchlingen, Holzleuten

Mögglingen

STADT 1 MIT DEN STADTTEILEN
BARGAU

BETTRINGEN, Nordwest, Lindenfeld

DEGENFELD

WEILER IN DEN BERGEN

STADT 2 MIT DEN STADTTEILEN
HERLIKOFEN

HUSSENHOFEN, Burgholz, Hirschmühle, Zimmern 

STADT 3 MIT DEN STADTTEILEN
GROSSDEINBACH, Kleindeinbach, Hangendeinbach, Radelstetten, Wustenriet, Waldau

LINDACH

REHNENHOF, WETZGAU 

STADT 4 MIT DEN STADTTEILEN
RECHBERG, Vorderweiler, Hinterweiler

STRASSDORF, Metlangen, Reitprechts

NEU!



VERBREITUNGSGEBIET 4

Wöchentlich 11 Amts- und Mitteilungsblätter,  
verbreitet in 28 Gemeinden und Stadtteilen  

mit einer Gesamtauflage von  
15 490 Exemplaren.  

(Print: 15 170, Digital: 320)

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 3,09 € + MwSt. 3,63 € + MwSt. 4,36 € + MwSt.

Grundpreis* 3,63 € + MwSt. 4,27 € + MwSt. 5,13 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

GESAMTBELEGUNG
ALLE AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER 
(siehe Übersicht auf Seite 3)

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

GESAMTAUFLAGE	 15 490
Print:	 15 170 
Digital:	 320

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Iggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen

Brainkofen

Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Schwäbisch Hall

Schorndorf

Göppingen

Heidenheim

Aalen

JETZT NEU: 
MIT IGGINGEN!

SATZSPIEGEL
184 mm breit, 269 mm hoch

SPALTENZAHL
4 Spalten

SPALTENBREITE
1-spaltig   43 mm, 2-spaltig   90 mm
3-spaltig 137 mm, 4-spaltig 184 mm



5ANZEIGENPREISE
KOMBINATION NORD

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf
Gschwend
VG Leintal-Frickenhofer Höhe 
Mutlangen
Spraitbach
Herlikofen, Hussenhofen,  
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

GESAMTAUFLAGE
Print:	 8 200

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 1,98 € + MwSt. 2,37 € + MwSt. 2,72 € + MwSt.

Grundpreis* 2,33 € + MwSt. 2,79 € + MwSt. 3,20 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Iggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen

Brainkofen

Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

*Grundpreis gilt für Werbemittler

KOMBINATION SÜD

VERBREITUNGSGEBIET
Rechberg, Straßdorf
Waldstetten, Wißgoldingen
Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler
VG Rosenstein

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

GESAMTAUFLAGE
Print:	 6 970

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Iggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen

Brainkofen

Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 1,86 € + MwSt. 2,18 € + MwSt. 2,52 € + MwSt.

Grundpreis* 2,19 € + MwSt. 2,56 € + MwSt. 2,96 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler
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KOMBINATION 1

VERBREITUNGSGEBIET
Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler
Herlikofen, Hussenhofen
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau
Rechberg, Straßdorf

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

GESAMTAUFLAGE
Print:	 3 650 

KOMBINATION 2

VERBREITUNGSGEBIET
Waldstetten, Wißgoldingen 
Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler 
Rechberg, Straßdorf

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

GESAMTAUFLAGE
Print:	 3 420 

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 1,72 € + MwSt. 2,09 € + MwSt. 2,38 € + MwSt.

Grundpreis* 2,02 € + MwSt. 2,46 € + MwSt. 2,80 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Iggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen

Brainkofen

Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Iggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen

Brainkofen

Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 1,67 € + MwSt. 2,00 € + MwSt. 2,30 € + MwSt.

Grundpreis* 1,96 € + MwSt. 2,35 € + MwSt. 2,70 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler

ANZEIGENPREISE

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 2,14 € + MwSt. 2,49 € + MwSt. 2,98 € + MwSt.

Grundpreis* 2,52 € + MwSt. 2,93 € + MwSt. 3,51 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

KOMBINATION 1 +  
WALDSTETTEN

GESAMTAUFLAGE
Print:	 5 060 
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KOMBINATION 3

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf 
Gschwend 
Spraitbach

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 10 Uhr

GESAMTAUFLAGE
Print:	 3 360 

KOMBINATION 5

VERBREITUNGSGEBIET
Alfdorf 
Mutlangen 
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 10 Uhr

GESAMTAUFLAGE
Print:	 3 390 

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 1,61 € + MwSt. 1,94 € + MwSt. 2,21 € + MwSt.

Grundpreis* 1,89 € + MwSt. 2,28 € + MwSt. 2,60 € + MwSt.

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Iggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen

Brain-
kofen

Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell
Iggingen

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen

Brain-
kofen

Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 1,65 € + MwSt. 1,98 € + MwSt. 2,28 € + MwSt.

Grundpreis* 1,94 € + MwSt. 2,33 € + MwSt. 2,68 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

*Grundpreis gilt für Werbemittler
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Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 1,82 € + MwSt. 2,20 € + MwSt. 2,54 € + MwSt.

Grundpreis* 2,14 € + MwSt. 2,58 € + MwSt. 2,99 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

ANZEIGENPREISE

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell
Iggingen

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen Horn

LeinweilerBrain-
kofen

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

KOMBINATION 6

VERBREITUNGSGEBIET
Heubach, Lautern, Beuren, Buch, Bartholomä, 
Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof, Böbingen/Rems, 
Beiswang, Heuchlingen, Holzleuten, Mögglingen 
Eschach, Göggingen, Iggingen, Brainkofen,  
Schönhardt, Leinzell, Obergröningen, Schechingen

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstags und Freitags

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

GESAMTAUFLAGE
Print:	 5 800

EINFÜHRUNGSPREIS!

In der Preisliste finden Sie den Millimeterpreis (Anzeigenhöhe)  
für 1 Spalte (Anzeigenbreite). Eine Spalte ist 43 mm breit  
(bzw. 45 mm mit Zwischenraum). Multiplizieren Sie einfach den 
mm-Preis mit Ihrer Anzeigenhöhe in mm mit der Spaltenanzahl.

UNSER BEISPIEL:  
4C-ANZEIGE IN DER KOMBINATION 6 (siehe oben)

GENERELL GILT:
mm-Preis x Anzeigenhöhe (in mm) x Spaltenzahl =  
Anzeigenpreis (zzgl. 19 % MwSt.)

BERECHNUNGSBEISPIEL:
Millimeterpreis: 2,54 € (Ortspreis)
Anzeigenformat: 130 mm (Höhe) x 2-spaltig (Breite)
Anzeigenpreis: 2,54 x 130 x 2 = 660,40 € zzgl. MwSt. 

Anzeigen können Sie in der Breite von 1- bis 4-spaltig buchen.  
Die Mindesthöhe beträgt 20 mm. Die kleinstmögliche Anzeige  
hat somit das Format 1-spaltig x 20 mm.

WIE KÖNNEN SIE IHREN  
ANZEIGENPREIS BERECHNEN?

1 SPALTIG 

2 SPALTIG 

3 SPALTIG 

4 SPALTIG 



9ANZEIGENPREISE

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
ROSENSTEIN (VGR)
VERBREITUNGSGEBIET
Heubach, Lautern, Beuren, Buch, Bartholomä, 
Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof, Böbingen/Rems, 
Beiswang, Heuchlingen, Holzleuten, Mögglingen

ERSCHEINUNGSTAG
Freitags (bis spätestens 12 Uhr)

ANZEIGENSCHLUSS
Dienstags, 17 Uhr

GESAMTAUFLAGE
Print:	 3 550

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell

Schechingen
Göggingen

Iggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen

Brainkofen

Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 1,06 € + MwSt. 1,26 € + MwSt. 1,45 € + MwSt.

Grundpreis* 1,25 € + MwSt. 1,48 € + MwSt. 1,71 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
LEINTAL FRICKENHOFER-HÖHE
VERBREITUNGSGEBIET
Eschach, Göggingen, Iggingen, Leinzell,  
Obergröningen, Schechingen

ERSCHEINUNGSTAG
Donnerstag (bis spätestens 12 Uhr)

ANZEIGENSCHLUSS
Montags, 17 Uhr

GESAMTAUFLAGE
Print:	 2 250 

Metlangen

Reitprechts

Kleindeinbach

Wustenried
Rehnenhof

Straßdorf

Rechberg

Waldstetten

Degenfeld

Bettringen
Bargau

Weiler

Bartholomä

Heubach

Böbingen

Lautern

Mögglingen

Leinzell
Iggingen

Schechingen
Göggingen

Spraitbach

Gschwend

Eschach
Ober-
gröningen

Heuch-
lingen

Mutlangen

Herlikofen

Lindach

Hussenhofen

SCHWÄBISCH GMÜND

Alfdorf

Wetzgau
Großdeinbach

Hangendeinbach

Haselbach

Adelstetten
Pfersbach

Mul�ngen

Brain-
kofen

Horn

Leinweiler

Hinterlintal
Vorderlintal

Seifertshofen

Holzhausen

Mittelbronn

Frickenhofen

Pfahlbronn

Vordersteinenberg

Radel-
stetten

Weilerstoffel

Wißgoldingen

Zimmern
Buch

Beuren

Preis/mm s/w 1 Zusatzfarbe Vierfarbig

Ortspreis 1,02 € + MwSt. 1,22 € + MwSt. 1,40 € + MwSt.

Grundpreis* 1,20 € + MwSt. 1,43 € + MwSt. 1,65 € + MwSt.

*Grundpreis gilt für Werbemittler

JETZT NEU: 
MIT IGGINGEN!



10EINZELBELEGUNG  ORTSPREIS

Amtsblätter
Gesamt- 
auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis  
1 Zusatzfarbe

mm-Preis  
vierfarbig

Alfdorf Print� 1540   0,84 € + MwSt.   1,01 € + MwSt.   1,16 € + MwSt.

Gschwend Print� 1120   0,79 € + MwSt.   0,94 € + MwSt.   1,09 € + MwSt.

Mutlangen Print� 960   0,79 € + MwSt.   0,94 € + MwSt.   1,09 € + MwSt.

Spraitbach Print� 700   0,77 € + MwSt.   0,92 € + MwSt.   1,07 € + MwSt.

Waldstetten Print� 1400   0,84 € + MwSt.   1,01 € + MwSt.   1,16 € + MwSt.

VG Leintal-Frickenhofer Höhe
Eschach, Göggingen, Iggingen, 
Leinzell, Obergröningen,  
Schechingen

Print� 2250   1,02 € + MwSt.   1,22 € + MwSt.   1,40 € + MwSt.

VG Rosenstein
Bartholomä, Böbingen, Heu-
bach, Heuchlingen, Mögglingen

Print� 3550   1,06 € + MwSt.   1,26 € + MwSt.   1,45 € + MwSt.

AMTSBLÄTTER	 ERSCHEINUNGSTAG	 ANZEIGENSCHLUSS�

Alfdorf	 Donnerstag	 Dienstag	 12 Uhr	
Gschwend	 Donnerstag	 Dienstag	 14 Uhr	
Mutlangen	 Freitag	 Mittwoch	 15 Uhr	
Spraitbach	 Freitag	 Mittwoch	 17 Uhr	
Waldstetten	 Freitag	 Mittwoch	 12 Uhr
VG Rosenstein	 Freitag	 Dienstag	 17 Uhr
VG Leintal-Frickenhofer Höhe	 Donnerstag	 Montag	 17 Uhr

STÄDTISCHE MITTEILUNGSBLÄTTER	 ERSCHEINUNGSTAG	 ANZEIGENSCHLUSS	

Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler	 Freitag	 Dienstag	 13 Uhr	
Herlikofen, Hussenhofen	 Freitag	 Dienstag	 13 Uhr	
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau	 Donnerstag	 Dienstag	 11 Uhr	
Rechberg, Straßdorf	 Donnerstag	 Dienstag	 10 Uhr	

Städt. Mitteilungsblätter
Gesamt- 
auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis  
1 Zusatzfarbe

mm-Preis  
vierfarbig

Bargau, Bettringen, 
Degenfeld, Weiler
(Stadt 1)

Print� 1320   0,89 € + MwSt.   1,09 € + MwSt.   1,24 € + MwSt.

Herlikofen, Hussenhofen
(Stadt 2)

Print� 740   0,79 € + MwSt.   0,94 € + MwSt.   1,09 € + MwSt.

Großdeinbach, Lindach
Rehnenhof, Wetzgau
(Stadt 3)

Print� 890   0,80 € + MwSt.   0,97 € + MwSt.   1,10 € + MwSt.

Rechberg, Straßdorf
(Stadt 4)

Print� 700   0,79 € + MwSt.   0,94 € + MwSt.   1,09 € + MwSt.



11EINZELBELEGUNG  GRUNDPREIS*
*Grundpreis gilt für Werbemittler

Amtsblätter
Gesamt- 
auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis  
1 Zusatzfarbe

mm-Preis  
vierfarbig

Alfdorf Print� 1540   0,99 € + MwSt.   1,19 € + MwSt.   1,36 € + MwSt.

Gschwend Print� 1120   0,93 € + MwSt.   1,11 € + MwSt.   1,28 € + MwSt.

Mutlangen Print� 960   0,93 € + MwSt.   1,11 € + MwSt.   1,28 € + MwSt.

Spraitbach Print� 700   0,90 € + MwSt.   1,08 € + MwSt.   1,26 € + MwSt.

Waldstetten Print� 1400   0,99 € + MwSt.   1,19 € + MwSt.   1,36 € + MwSt.

VG Leintal-Frickenhofer Höhe
Eschach, Göggingen, Iggingen, 
Leinzell, Obergröningen,  
Schechingen

Print� 2250   1,20 € + MwSt.   1,43 € + MwSt.   1,65 € + MwSt.

VG Rosenstein
Bartholomä, Böbingen, Heu-
bach, Heuchlingen, Mögglingen

Print� 3550   1,25 € + MwSt.   1,48 € + MwSt.   1,71 € + MwSt.

Städt. Mitteilungsblätter
Gesamt- 
auflage

mm-Preis s/w
mm-Preis  
1 Zusatzfarbe

mm-Preis  
vierfarbig

Bargau, Bettringen, 
Degenfeld, Weiler
(Stadt 1)

Print� 1320   1,05 € + MwSt.   1,29 € + MwSt.   1,46 € + MwSt.

Herlikofen, Hussenhofen
(Stadt 2)

Print� 740   0,93 € + MwSt.   1,10 € + MwSt.   1,28 € + MwSt.

Großdeinbach, Lindach
Rehnenhof, Wetzgau
(Stadt 3)

Print� 890   0,94 € + MwSt.   1,13 € + MwSt.   1,29 € + MwSt.

Rechberg, Straßdorf
(Stadt 4)

Print� 700   0,93 € + MwSt.   1,10 € + MwSt.   1,28 € + MwSt.

AMTSBLÄTTER	 ERSCHEINUNGSTAG	 ANZEIGENSCHLUSS�

Alfdorf	 Donnerstag	 Dienstag	 12 Uhr	
Gschwend	 Donnerstag	 Dienstag	 14 Uhr	
Mutlangen	 Freitag	 Mittwoch	 15 Uhr	
Spraitbach	 Freitag	 Mittwoch	 17 Uhr	
Waldstetten	 Freitag	 Mittwoch	 12 Uhr
VG Rosenstein	 Freitag	 Dienstag	 17 Uhr
VG Leintal-Frickenhofer Höhe	 Donnerstag	 Montag	 17 Uhr

STÄDTISCHE MITTEILUNGSBLÄTTER	 ERSCHEINUNGSTAG	 ANZEIGENSCHLUSS	

Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler	 Freitag	 Dienstag	 13 Uhr	
Herlikofen, Hussenhofen	 Freitag	 Dienstag	 13 Uhr	
Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof, Wetzgau	 Donnerstag	 Dienstag	 11 Uhr	
Rechberg, Straßdorf	 Donnerstag	 Dienstag	 10 Uhr	



12

SATZSPIEGEL	 184 mm breit, 269 mm hoch

SPALTENZAHL	 4 Spalten

SPALTENBREITE	 1-spaltig   43 mm, 2-spaltig   90 mm
 	 3-spaltig 137 mm, 4-spaltig 184 mm

DRUCKVERFAHREN	 Offsetdruck & Digitaldruck

DRUCKUNTERLAGEN	 Digitale Daten

PLATZIERUNG	 Auf Anfrage (keine Gewähr)

TECHNISCHE  ANGABEN

 �	� Sollten Sie große Datenmengen übertragen wollen, bitten wir Sie, 
diese mit WeTransfer zu übermitteln.

DATEIFORMAT UND DATENPRÜFUNG	� Fertige Druckvorlagen müssen zwingend als PDF, JPG, TIF oder EPS 
geliefert werden. Bitte beachten Sie, dass Daten aus Microsoft Office, 
Power Point, Excel, Publisher, Open Office oder vergleichbaren Pro-
grammen für den industriellen Druck in der Regel nicht geeignet sind. 
Stattdessen wandeln Sie die Druckdaten bitte in PDF um. 

WICHTIGE PARAMETER	 AUFLÖSUNG
 	� Gepixelte Daten (JPG, TIF oder Bilder in einem PDF) benötigen 

folgende Auflösung, bezogen auf die gedruckte Auflösung und die 
gedruckte Ausgabegröße:

 	 • mind. 300 dpi für Farb- und Graustufen
 	 • mind. 600 dpi für Schwarz/Weiß (1-Bit)

 	 FARBE UND FARBRAUM
 	 • Schwarz-Weiß: Graustufen ISOcoatedV2.icc
 	 • Farbe: CMYK ISOcoatedV2.icc
 	 • �RGB, Sonderfarben und andere Farbräume werden  

ohne Prüfung und Gewährleistung nach CMYK bzw.  
Graustufen gewandelt

 	 TEXTE UND SCHRIFTEN
 	 • alle Texte einbetten oder in Pfade konvertieren
 	 • �schwarze Texte müssen aus reinem Schwarz bestehen 

(CMYK = C 0 M 0 Y 0 K 100 - kein RGB-Schwarz)
 	 • Schriftgröße mind. 6 pt

 	 DOKUMENTENGRÖSSE
 	 Legen Sie die Dokumentengröße immer im Druckformat an!
 	� Beispiel: Für eine Anzeige in der Größe 90 x 70 mm stellen Sie auch-

die Seiten-/ Dokumentengröße genau auf 90 x 70 mm ein.

Für eventuelle technische Fragen sind wir gerne für Sie unter Telefon 07171 / 927 80-18 erreichbar.

DATENÜBERTRAGUNG

Malstaffel

  6 Veröffentl.   5 % Rabatt

12 Veröffentl. 10 % Rabatt

24 Veröffentl. 15 % Rabatt

48 Veröffentl. 20 % Rabatt

Titelstaffel* bei Belegung von

  2 Titel 2,00 % Rabatt

  3 Titel 3,50 % Rabatt

* �Identische Anzeigen bei Belegung in mehreren Amts-  
und Mitteilungsblättern innerhalb einer Woche

* Titelrabatt gilt nicht bei Kombinationsschaltung

RABATTE innerhalb eines Abschlussjahres



ABHOLUNG DURCH DEN VERLAG

bis 	 10 km 	 15,00 € 	+ MwSt.

bis 	 15 km 	 25,00 € 	+ MwSt.

bis 	 20 km 	 35,00 € 	+ MwSt.

ab 	 20 km 	 45,00 € 	+ MwSt.

ZUSÄTZLICHE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR PROSPEKTVERTEILUNG

1. �Fehlstreuungen, Doppelbelegungen und Fehlbelegungen sind nicht völlig auszuschließen. Ein zumutbares Maß darf 
nicht überschritten werden, branchenüblich sind ca. 2 Prozent.

2. �Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewährleisten, ohne 
dass eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung notwendig wird.

3. �Die Beilagen müssen sauber in Schachteln, Kisten oder auf Paletten angeliefert werden. Die Beilagen sollten gegen 
das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein. 

4. �Bitte liefern Sie die Beilagen mit einem Lieferschein an, der das zu belegende Objekt, den Beilagentermin, den Beilagen-
Auftraggeber, Motiv, Absender und Empfänger, Anzahl der Verpackungen und Gesamtstückzahl der gelieferten 
Beilagen beinhalten. Die Verpackungseinheiten dürfen nicht mehr als 10 kg wiegen.

5. �Bei der Warenannahme von Beilagen und Prospekten im Verlag kann keine Garantie für die gelieferte Stückzahl über-
nommen werden. Eine exakte Prüfung der Menge ist bei der Annahme nicht möglich. Lieferscheine werden deshalb 
nur unter Vorbehalt unterschrieben.

BEILAGENPREISE FÜR ABONNENTENAUFLAGE

Teilbelegungen sind möglich (nur ganze Stadtteile und Gemeinden). 
Mindestbetrag unter 1000 Exemplare DIN A4: Ortspreis 95 €, Grundpreis 111 € 
Alle anderen Größen: Ortspreis 104,50 €, Grundpreis 123 €
Auf﻿lagenzahlen siehe Seite 14.

Beilagenpreise (Lang DIN, DIN A5 und Übergrößen)

Ortspreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 110,50,– € 	
+ MwSt.

Grundpreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 130,– €
+ MwSt.

Jede weitere
angefangene 5 g

Ortspreis +4,60 € 

Grundpreis +5,30 € 

Mindestlohnzuschlag
pro 1000 
Exemplare

+8,50 €

Maximale Größe DIN A4 (210 x 297 mm)

Bei Stornierung gebuchter Beilagen nach  
dem Freitag der Vorwoche, 12.00 Uhr, erheben 
wir eine Stornogebühr von 80,– € + Mwst.

Beilagenpreise (DIN A4)

Ortspreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 101,– € 	
+ MwSt.

Grundpreis 
pro 1000 Exemplare

bis 20 g 119,– € 	
+ MwSt. 

Jede weitere
angefangene 5 g

Ortspreis +3,80 € 

Grundpreis +4,45 € 

Mindestlohnzuschlag
pro 1000 
Exemplare

+8,50 € 

Resthaushaltverteilung nicht möglich.

PROSPEKTBEILAGEN 13

ANLIEFERUNG

Bis spätestens Freitag, 12 Uhr vor der Erscheinungswoche
Lieferadresse: einhorn-Verlag+Druck GmbH, Sebaldplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd

Mo.-Do. 	 08.00–12.00 Uhr und 
	  13.00–17.00 Uhr
Fr. 	 08.00–12.00 Uhr



BEILAGENSTÜCKZAHLEN  
AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER

ALFDORF, Pfahlbronn, Vordersteinenberg, Hintersteinenberg, Kapf �  1400 Expl.
GSCHWEND, Frickenhofen, Mittelbronn, Wildgarten �  1025 Expl.
MUTLANGEN, Adelstetten, Pfersbach �  850 Expl.
SPRAITBACH, Vorder- und Hinterlintal, Hertighofen �  620 Expl.
WALDSTETTEN, Wißgoldingen, Weilerstoffel �  1260 Expl.

ESCHACH, Holzhausen, Seiferthofen �  425 Expl.
GÖGGINGEN, Horn, Mulfingen �  520 Expl.
IGGINGEN, Brainkofen �  500 Expl.
LEINZELL �  315 Expl.
OBERGRÖNINGEN �  75 Expl. 
SCHECHINGEN, Leinweiler �  465 Expl.
� ––––––––––
� 2300 Expl.

Heubach, Lautern, Beuren, Buch �  1130 Expl.
Bartholomä, Rötenbach, Amalienhof, Möhnhof �  400 Expl.
Böbingen/Rems, Beiswang �  695 Expl.
Heuchlingen, Holzleuten �  330 Expl.
Mögglingen �  725 Expl.
� ––––––––––
� 3280 Expl.

BARGAU �  415 Expl.
BETTRINGEN, Nordwest, Lindenfeld �  545 Expl.
DEGENFELD �  92 Expl.
WEILER IN DEN BERGEN �  148 Expl.
� ––––––––––
� 1200 Expl.

HERLIKOFEN �  360 Expl.
HUSSENHOFEN, Burgholz, Hirschmühle, Zimmern �  240 Expl.
� ––––––––––
� 600 Expl.

GROSSDEINBACH, Kleindeinbach, Hangendeinbach, Radelstetten, Wustenriet, Waldau �  255 Expl.
LINDACH �  320 Expl.
REHNENHOF �  120 Expl.
WETZGAU �  85 Expl.
� ––––––––––
� 780 Expl.

RECHBERG, Vorderweiler, Hinterweiler �  182 Expl.
STRASSDORF, Metlangen, Reitprechts �  433 Expl.
� ––––––––––
� 615 Expl.

BEILAGENGESAMTAUFLAGE: 13 930 Expl. Print + 320 Digital

KOMBINATION NORD 	 Alfdorf, Gschwend, Leintal-Frickenhofer Höhe, Mutlangen,  
 	 Spraitbach, Herlikofen, Hussenhofen, Großdeinbach, 
 	 Lindach, Rehnenhof, Wetzgau� 7575 Expl.
KOMBINATION SÜD	 Straßdorf, Rechberg, Waldstetten, Bettringen, Bargau,  
 	 Degenfeld, Weiler, VG Rosenstein� 6355 Expl.
KOMBINATION 1 	 Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler, Herlikofen,  
 	 Hussenhofen, Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof,  
 	 Wetzgau, Rechberg, Straßdorf� 3195 Expl.
KOMBINATION 1 + WALDSTETTEN� 4455 Expl.
KOMBINATION 2 	 Waldstetten, Bargau, Bettringen, Degenfeld, Weiler,  
 	 Straßdorf, Rechberg� 3075 Expl.
KOMBINATION 3 	 Alfdorf, Gschwend, Spraitbach � 3045 Expl.
KOMBINATION 5	 Alfdorf, Mutlangen, Großdeinbach, Lindach, Rehnenhof,  
 	 Wetzgau � 3030 Expl.

14



15DIGITALE WERBEFORMEN & PREISE
NEUE CHANCEN  
FÜR IHREN VERKAUFSERFOLG

Mit unserem »einhorn-App-Banner« bieten wir Ihrem Unternehmen 
eine moderne Plattform zur Akquise und Kundenbindung an. 

Sehr viele unserer über 15 000 Abonnenten, aber auch Nicht- 
Abonnenten, nutzen die App des einhorn-Verlags. Durch die digitale 
Verfügbarkeit aller Amts- und Mitteilungsblätter, weiterer Magazine 
und Leseproben ist eine hohe Sichtbarkeit gewährleistet.

Wir können Ihre vorhandene Anzeige verwenden  
(Zusendung bevorzugt als JPG oder PNG), oder unsere  
Grafikabteilung gestaltet Ihren Werbebanner nach  
Ihren Wünschen. Zusätzlich ist eine Verlinkung z. B.  
auf Ihre Website möglich.

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten,  
um Ihre Werbung zielgerichtet zu platzieren. 

einhorn-App Banner

einhorn-App Banner Auflösung

Portrait 1536 x 600 Pixel

Landscape 2048 x 600 Pixel

Preise für einhorn-App Banner bei gleichzeitiger Schaltung einer kostenpflichtigen Print-Anzeige*

Laufzeit 7 Tage 14 Tage 30 Tage

Ortspreis 50,00 € 90,00 € 160,00 €

Agenturpreis 58,50 € 106,00 € 188,00 €

Preise für einhorn-App Banner ohne Print-Anzeige*

Laufzeit 7 Tage 14 Tage 30 Tage

Ortspreis 75,00 € 135,00 € 240,00 €

Agenturpreis 88,00 € 158,00 € 282,00 €

* Laufzeit >30 Tage möglich

Alle Preise zzgl. MwSt. Unsere Mediaberater beraten Sie umfangreich und unterbreiten Ihnen ein auf Sie  
zugeschnittenes Angebot.
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AMTS- & MITTEILUNGSBLÄTTER
Seit vielen Jahrzehnten erscheinen wöchentlich unsere Amts- und Mitteilungsblätter in 

über 25 Kommunen und Ortsteilen in Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Sie sind 

das Sprachrohr für die Kommunen, Kirchen, Vereine und Gewerbetreibenden und 

informieren unsere Abonnent*innen über alles Wichtige. Für Sie eignen sich unsere 

Amts- und Mitteilungsblätter, um Ihr Unternehmen mit einer Anzeige sichtbar zu 

machen. Erreichen Sie gezielt die Abonnent*innen in Ihrer Gemeinde oder nutzen 

Sie unsere gesamte Reichweite und präsentieren Sie sich in der ganzen Gmünder 

Umgebung. 

Donnerstag, 30. Oktober 2025
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Landwirte treffen Bürgermeister und Bauernverband 

Einladung zum Austausch am Mittwoch, 5. November 2025, 

um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Alfdorf

Bürgermeister Ronald Krötz lädt alle Alfdorfer Landwirte herzlich zu einem 

Austausch in den Sitzungssaal des Alfdorfer Rathauses ein.

Als Gäste werden außerdem der Vorsitzende des Bauernverbands Ostalb-Hei-

denheim e.V., Herr Kucher, sowie der Geschäftsführer Herr Strauß erwartet. 

Im Anschluss an den Austausch lädt die Gemeinde zu einem kleinen Vesper ein. 

Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bis Dienstag, 4. November 

2025, bei Frau Munz (Telefon 07172 309-10, E-Mail: munz@alfdorf.de) gebeten. 

Kurzentschlossene sind ebenfalls herzlich willkommen. 

Wer sich nach einem vollen und stressigen Arbeitstag fragt, was 

wirklich wichtig war, wird sehr selten antworten können, dass er 

ein Leben gerettet hat. Es sei denn, er war Blut spenden! Täglich 

werden allein in Baden-Württemberg und Hessen etwa 2.700 

Blutspenden benötigt. Patient*innen aller Altersklassen sind auf 

eine kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. 

Viele Menschen merken erst, wie wichtig eine Blutspende ist, 

wenn sie selbst oder ihr Umfeld durch einen Unfall oder eine 

Krankheit plötzlich Blut benötigen. Das DRK appelliert daher: Es 

ist nie zu spät für die gute Tat. 

Ein gutes Gefühl – für sich und andere: Die Blutspende ist 

die einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Benötigt wird für 

eine Blutspende lediglich etwa eine Stunde Zeit, davon dauert 

die reine Blutentnahme nur knappe 15 Minuten. Im besten Fall 

hilft eine einzige Blutspende gleich drei Menschen - denn aus 

ihr entstehen mehrere Blutpräparate. Ein kleiner Pieks, der viel 

bewirken kann - auch für die Spender*innen selbst: Denn Blut 

spenden rettet nicht nur Leben, sondern kann auch durch den 

kleinen Gesundheitscheck vor jeder Spende die eigene Gesund-

heit fördern. Wertvolles Plus: Wenige Wochen nach der ersten 

Blutspende erfahren Spender*innen ihre eigene Blutgruppe - 

eine Information, die im Notfall lebensrettend sein kann. 

So läuft eine Blutspende ab: Wunschtermin online reservieren 

und am Tag der Spende reichlich (alkoholfrei) trin
ken. Vor Ort 

Das DRK ruft zur guten Tat auf: 

Blutspenden werden täglich gebraucht 

Blut wird täglich zur Behandlung von Patient*innen in Krankenhäusern benötigt. 

Der DRK-Blutspendedienst appelliert an alle Unentschlossenen sich jetzt einen 

Termin zur Blutspende zu reservieren.

unter Vorlage des Personalausweises anmelden und medizi-

nischen Fragebogen ausfüllen. Durch eine kleine Laborkontrolle 

und ein ärztliches Gespräch wird festgestellt, ob gespendet 

werden darf.  Es folgt  die Blutspende und im Anschluss die 

wohlverdiente Ruhepause mit leckeren Snacks. Wer sich nicht 

sicher ist, ob er/sie als Blutspender*in infrage kommt, der kann 

online vorab den Spendecheck machen. Nora Löhlein, Presse-

precherin des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg - 

Hessen ermutigt: „Blut spenden dürfen im Prinzip alle gesunden 

Menschen ab 18 Jahren, die mindestens 50 Kilogramm wiegen. 

Männer können alle zwei Monate spenden, Frauen alle drei. Eine 

Altersgrenze nach oben gibt es nicht mehr. Wer unsicher ist, 

nimmt am besten einen Freund oder Freundin mit. Zusammen 

Gutes tun, ist doppelt schön.“ 

Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende unter 

www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800 11 

949 11. Worauf warten? Jetzt direkt Termin sichern. 

NÄCHSTER TERMIN in 73553 ALFDORF:

Mittwoch, dem 12.11.2025, 

von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr, 

im Kultur- und Sportzentrum, 

Obere Schloßstraße 74, 73553 Alfdorf.

Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine 

Der Ortschaftsrat Bettringen und Hussenhofen zu Besuch bei der Firma Weleda Der Ortschaftsrat Bettringen und Hussenhofen waren vor kurzem zu einer Führung durch das neue Weleda Logistikzentrum, den Weleda Cradle Campus, auf dem Gügling eingeladen. Frau Trah, Leitung Logistics Projects und Cradle Campus Site Management, erläuterte die Philosophie der Firma Weleda, die sich durch die nachhaltige und einzigartige Bauweise der neuen Gebäude widerspiegelt. Für den Bau des Hochregallagers kamen ausschließlich einheimische Hölzer sowie Lehm aus der eigenen Baugrube zum Einsatz. Der Weleda Cradle Campus wurde bereits mehrfach für seine innova-tive Architektur und seinen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz ausgezeichnet. 
Anschließend konnten sich die Besucher bei einem Rundgang von der effizienten und nachhaltigen Funktionsweise des neuen Logisti-kzentrums überzeugen lassen. Besonders erfreut zeigten sich die Besucher von der Information, dass die Firma Weleda momentan auf eine positive Entwicklung blicken kann. Abschließend bedankte sich der Ortsvorsteher Herr Karl-Andreas Tickert und die Ortsvorsteherin Frau Sabine Wiese für die interes-sante und aufschlussreiche Führung. 
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Nachhaltig. Effizient. Zukunftssicher.Modernes Heizen für Bettringen. Jetzt!

jeden Dienstag von 08:00 bis 16:30 Uhrim Bezirksamt in Bettringen
keine Anmeldung notwendig

Beratungsgespräche

Haben Sie Interesse an einem Anschluss?Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung!

GEMEINSAM FÜR EINE NACHHALTIGEWÄRMEVERSORGUNG IN BETTRINGEN!

Nahwärmenetz Bettringen07171/603-8601
nahwaermenetz-bettringen@stwgd.dewww.nahwaermenetz-bettringen.de

Buchen Sie jetzt einfach Ihren Terminonline über unsere Webseite.

Kellergespräche
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Diese Woche in Spraitbach 

Samstag, 15. November

Altpapiersammlung - 

Schachverein Spraitbach

Sonntag, 16. November

Friedensweg am Volkstrauertag - 

Beginn Vorplatz Rathaus

Rathaus am 14.11.2025 geschlossen

Aufgrund einer internen Schulung bleibt am Freitag, 14. November 2025 das Rathaus geschlossen.

Wir bitten um Verständnis.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FÜR ALLE STADTTEILE

Gedenkfeier Fam. Czisch am 9. November 2025 

Der 9. November gilt als Tag schicksalhafter historischer Wende-

punkte und ist ein fester Bestandteil der deutschen Erinnerungs-

kultur. Im Mittelpunkt steht dabei das Gedenken an die November-

pogrome von 1938. In diesem Jahr widmet die Stadt Schwäbisch 

Gmünd ihre Gedenkveranstaltung der Familie von Franz und Katha-

rina Czisch, deren bewegte Familiengeschichte ein eindrückliches 

Zeugnis der NS-Zeit in Gmünd darstellt. 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd lädt zur Gedenkveranstaltung am 

Sonntag, 9. November 2025 , 11 Uhr, in das Kulturzentrum Prediger, 

Refektorium, herzlich ein. 

Nach einem Grußwort von Erstem Bürgermeister Christian Baron 

werden Stadtarchivar Dr. Niklas Konzen und Mitglieder der Familie 

Czisch die gemeinsame Geschichte von Stadt und Familie im Na-

tionalsozialismus vorstellen und aus ausgewählten Quellen lesen. 

Das musikalische Rahmenprogramm gestalten Anna Escala, Ge-

sang und Katja Trenkler, Klavier. 

  
Volkstrauertag - Einladung zum Gedenktag

In der langen Tradition des Gedenktages findet im Rahmen des 

diesjährigen Volkstrauertages in Schwäbisch Gmünd eine zentrale 

Gedenkstunde am Sonntag, 16. November, um 10.45 Uhr, auf 

dem Friedhof Wetzgau im Ortsteil Rehnenhof/Wetzgau statt. Das 

Gedenken beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der 

Aussegnungshalle. Bei der anschließenden Kranzniederlegung um 

11.15 Uhr sprechen u.a. der Erste Bürgermeister Christian Baron 

und die Ortsvorsteherin Dr. Ute Schütte. Susanne Lutz wird über 

die Gräber der unbekannten Soldaten und das blutige Kriegsende 

in Wetzgau referieren. Musikalisch wird die Veranstaltung umrahmt 

vom Posaunenchor Rehnenhof/Wetzgau. Die Stadt Schwäbisch 

Gmünd lädt die Bürgerinnen und Bürger zu dieser zentralen Gedenk-

veranstaltung im Ortsteil Rehnenhof/Wetzgau herzlich ein.

In einer Art Fortsetzung findet am Abend in der wiedereröffneten 

Colomankirche in Alt-Wetzgau um 18 Uhr eine Lesung statt, bei der 

Texte aus dem in diesem Jahr von Werner Schlummer herausge-

gebenen Buch „1032 Fenster“ gelesen werden. Die ausgewählten 

Texte befassen sich mit Kriegserinnerungen sowie Themen, die 

zum Nachdenken anregen. Der Eintritt ist frei - über Spenden für die 

Sanierung der Kirche freut sich die katholische Pfarrgemeinde St. 

Maria Wetzgau-Rehnenhof als Veranstalter dieser Lesung.
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Volkstrauertag - Einladung zum Gedenktag

In der langen Tradition des Gedenktages findet im Rah-

men des diesjährigen Volkstrauertages am Sonntag, den 

16. November 2025 ein Gottesdienst um 10:45 Uhr in der 

Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Wetzgau, im Ortsteil 

Rehnenhof/Wetzgau, mit anschließender zentralen Gedenk-

stunde um 11:15 Uhr, ebenfalls auf dem Friedhof Wetzgau, 

statt. 
Bei der Kranzniederlegung sprechen u.a. der Erste Bürger-

meister Christian Baron und die Ortsvorsteherin Dr. Ute 

Schütte. 

Susanne Lutz wird über die Gräber der unbekannten Sol-

daten und das blutige Kriegsende in Wetzgau referieren. 

Musikalisch wird die Veranstaltung umrahmt vom Posau-

nenchor Rehnenhof/Wetzgau. 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd lädt die Bürgerinnen und 

Bürger zu dieser zentralen Gedenkveranstaltung im Ortsteil 

Rehnenhof/Wetzgau herzlich ein. 

In einer Art thematischer Fortsetzung findet am Abend in 

der wiedereröffneten Colomankirche in Alt-Wetzgau um 

18 Uhr eine Lesung statt, bei der Texte aus dem in diesem 

Jahr von Werner Schlummer herausgegebenen Buch „1032 

Fenster“ gelesen werden. 

Die ausgewählten Texte befassen sich mit Kriegserinne-

rungen sowie Themen, die zum Nachdenken anregen. 

Der Eintritt ist frei - über Spenden für die Sanierung der 

Kirche freut sich die katholische Pfarrgemeinde St. Maria 

Wetzgau-Rehnenhof als Veranstalter dieser Lesung. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Weihnachtszeit nähert sich mit großen Schritten. 

Wie jedes Jahr benötigen wir einen Weihnachtsbaum für 

unseren Kirchplatz/ Marktplatz in Rehnenhof/Wetzgau. 

Wer einen großen Weihnachtsbaum zur Verfügung stellen 

kann, soll sich bitte beim Bezirksamt melden. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 

Tel.-Nr.: 07171-603 1600 

E-Mail: bza-rehnenhof-wetzgau@schwaebisch-gmuend.de 

 

Ihre Ute Schütte 

 

Ortsvorsteherin Rehnenhof/Wetzgau 

einhorn-Verlag+Druck GmbH    www.einhornverlag.deen Gmünds.
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Der Volkstrauertag steht in der Reihe der stillen Feier- 

und Gedenktage – Allerheiligen, Allerseelen, Totensonn-

tag. Doch was war der Anlass seiner Gründung? 

Eingeführt hat ihn der 1919 gegründete Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die 

Kriegstoten des Ersten Weltkrieges. Denn die Angehö-

rigen wollten wissen, wo ihre Männer und Söhne, ihre 

Brüder und Väter geblieben waren. Zumindest wollten 

sie Gewissheit haben, wo die Gräber lagen, um einen 

Platz zu
m Trauern zu finden. Und der Volkstrauertag 

sollte ein Zeichen der Solidarität setzen: derjenigen, die 

keinen Verlust zu beklagen hatten, mit denen, die um 

Gefallene trauerten. 

In diesem Jahr gedenken wir dem Kriegsende in Eu-

ropa vor 80 Jahren – eine Zeit, d
ie uns tief berührt. 

Angesichts der vielen Kriege und gewaltsamen Kon-

flikte weltweit fra
gen wir uns oft, ob Krieg wirklich zum 

Volkstrauertag am 16. November 2025 | Einladung an die Bürgerschaft

80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges

Die Gemeinde Waldstetten gedenkt der Gefallenen im 

Ersten und Zweiten Weltkrieg am Sonntag, 16. November,

•   in Wißgoldingen nach dem Gottesdienst vor der Kir-

che St. Johannes Baptist 

•   in Waldstetten mit einer Feierstunde um 16 Uhr in der 

Aussegnungshalle des Friedhofs und anschließend am 

Ehrenmal. 

Daran teilzunehmen und unserer Verstorbenen zu geden-

ken, sind Sie herzlich eingeladen. 

Wesen des Menschen gehört. U
nbestritte

n ist: D
ie 

überwältigende Mehrheit der Menschen will Frieden.

Die Formen des Gedenkens veränderten sich mit der 

gesellschaftlichen Modernisierung der Bundesrepublik. 

Gleiches gilt fü
r das Totengedenken: Anfangs nahm es 

ausschließlich die gefallenen Weltkriegssoldaten in den 

Blick, heute wird an dieser Stelle aller Opfer von Krieg 

und Gewaltherrschaft gedacht.

„80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist 

der Wunsch nach dauerhafter Aussöhnung aktueller 

und dringlicher denn je“, stellt der Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge fest. „Unsere Jugend- und Frie-

densarbeit trä
gt dazu bei, diesen Wunsch Wirklichkeit 

werden zu lassen. Wo junge Menschen sich begegnen, 

wird der Samen der Freundschaft gesät. Es liegt an 

uns allen, dafür zu sorgen, dass diese Saat aufgeht 

und gedeiht.“

’s Blättle
Amtliches Mitteilungsblatt »Bürger in der Gemeinschaft« der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, der 

Stadt Heubach und der Gemeinden Bartholomä, Böbingen a. d. Rems, Heuchlingen und Mögglingen

Bartholomä

Böbingen

Heubach

Heuchlingen

Mögglingen
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Volkstrauertag 2025

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, das 

in der Gewaltgeschichte dieser Welt wohl größte 

Unglück für die Menschheit. R
und 3,5 Prozent 

aller damals lebenden Menschen auf diesem 

Globus kamen um.

Die Veranstaltungen anlässlich des Volkstrau-

ertages am kommenden Wochenende bieten 

heutzutage vielleicht die letzte Gelegenheit, ge-

meinsam mit jenen zu gedenken, die den Mai 

1945 noch selbst erlebt haben. Diese Möglichkeit 

dürfen wir nicht verstreichen lassen!

Dabei widmet sich das Gedenken den unzäh-

ligen Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft: 

den Kriegstoten durch den Ersten und Zweiten 

Weltkrieg, durch den immer noch anhaltenden 

Angriff skrieg Russlands auf die Ukraine sowie 

durch Terror, Krieg und Konfl ikte im Nahen Osten, 

Sudan und zu vielen anderen Orten. 

Zunächst im westlichen Teil und ab 1989/90 in 

einem wiedervereinten Deutschland haben wir 

das Geschenk der Freiheit erhalten. 

Seit einigen Jahren erleben wir jedoch wieder 

eine Zeit vermehrter Unsicherheit. D
ie Aggres-

sion Russlands stellt uns vor seit Jahrzehnten 

ungekannte Herausforderungen, die Nachrichten 

aus dem Nahen Osten sind weiterhin bedrückend 

und auch im Verhältnis zu den USA erleben wir 

Spannungen, die wir uns vor einiger Zeit noch 

nicht hätten vorstellen können. Diese Unsicher-

heit pflanzt sich fort in
 unserer Gesellschaft. 

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme 

erzeugen Frustration und verleiten dazu, nicht 

nach Lösungen und Kompromissen zu suchen, 

sondern anderen die Schuld dafür zu geben.

Wir alle brauchen einander und wir brauchen 

ein Miteinander. Freiheit gelingt nur, wenn sie 

nicht rücksichtslos ist, sondern im Bewusstsein 

unserer Verantwortung füreinander gelebt wird. 

Etwas Gutes tun, ohne gleich dafür einen Lohn 

zu erwarten: Das ist der Klebstoff , d
er unsere 

Gesellschaft zu
sammenhält.

Weil sich die Völker Europas der Schrecken 

des Zweiten Weltkrieges bewusst waren, ist nach 

1945 aus den Trümmern ein neues, ein geeintes 

Europa erwachsen, mit Wohlstand, Frieden und 

Freiheit für uns und unsere Nachbarn. Heute wen-

det sich dieses Europa mit gemeinsamer Kraft 

gegen Kriege, gegen die Rückkehr von brutalem 

Machtstreben und die Unterdrückung einer Nati-

on durch eine andere. 

Durch unser Gedenken am Volkstrauertag an 

die weltweiten Opfer von Krieg und Gewaltherr-

schaft wollen wir die Erinnerung an die Schrecken 

des Krieges wachhalten und somit Kriegen und 

Gewaltherrschaften aktiv entgegentreten. 

Zu den Gedenkstunden am Volkstrauertag la-

den wir die Bürgerschaft herzlich ein.

Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein

Thomas Kuhn 
Jürgen Stempfl e 

Dr. Joy Alemazung  

Peter Lang 

Adrian Schlenker

Bartholomä 
Böbingen a.d.R. 

Heubach 

Heuchlingen 
Mögglingen
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Herbstaktion bei der DRK-Blutspende: 

Erst Blut spenden – dann Koffer packen 

Die Blutspende ist die einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Das 

DRK ruft zur guten Tat auf und verlost unter allen Lebensretter*innen 

vier exklusive Reisen nach Lissabon. 

Die Blutspende ist die einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Benötigt 

wird für eine Blutspende lediglich etwa eine Stunde Zeit, davon dauert 

die reine Blutentnahme nur knappe 1  Minuten. Abgenommen werden 

500 Milliliter Blut. Den Flüssigkeitsverlust kann ein gesunder Körper ohne 

Probleme kurzfristig wieder ausgleichen. Wertvolles Plus: Wenige Wochen 

nach der ersten Blutspende erfahren Spender*innen, die zum ersten Mal 

gespendet haben, ihre eigene Blutgruppe - eine Information, die im Notfall 

lebensrettend sein kann. 
Täglich werden allein in Baden-Württemberg und Hessen etwa 2.700 

Blutspenden benötigt. Patient*innen aller Altersklassen sind auf eine 

kontinuierliche und lückenlose Versorgung angewiesen. 

Viele Menschen merken erst, wie wichtig eine Blutspende ist, wenn sie 

selbst oder ihr Umfeld durch einen Unfall oder eine Krankheit plötzlich Blut 

benötigen. Der DRK-Blutspendedienst appelliert daher an alle Unentschlos-

senen: Es ist nie zu spät für die gute Tat. 
AKTION: Jetzt Blut spenden und mit etwas Glück eine Reise nach Lis-

sabon gewinnen.  Unter allen Blutspender*innen verlost der DRK-Blutspen-

dedienst vier exklusive Reisen für je zwei Personen nach Lissabon. Einfach 

Blutspendetermin im Aktionszeitraum (22. September bis 31. Oktober 2025) 

buchen, Blut spenden und danach online an der Verlosung teilnehmen. 

Worauf warten?  Alle Informationen und Teilnahmebedingungen unter: 

www.blutspende.de/lissabon 
So läuft eine Blutspende ab:  Wunschtermin online reservieren und am Tag 

der Spende reichlich (alkoholfrei) trinken.  Vor Ort  unter Vorlage des Personal-

ausweises anmelden und   medizinischen Fragebogen ausfüllen. Durch eine 

kleine Laborkontrolle und ein ärztliches Gespräch wird festgestellt, ob gespen-

det werden darf.  Es folgt   die Blutspende und im Anschluss die wohlverdiente 

Ruhepause mit leckeren Snacks. NÄCHSTER TERMIN in 73550 Waldstetten 

Mittwoch, dem 15.10.2025 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Stuifenhalle, Brunnengasse 30 

Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine 
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Obergröningen

Schnitzel mit Pommes und Salat

Schlachtplatte mit Brot

Bratwürste mit Kraut

Vereinsheim Göggingen | Ab 11 Uhr
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Lichter für den FriedenGedenkfeier zum VolkstrauertagDiesen Sonntag, 16.11.2025 um 17.00 Uhr lädt die Gemeinde Mutlangen alle herzlich zur

Gedenkfeier zum Volkstrauertag unter dem Motto „Lichter für den Frieden“ auf den Lammplatz

ein.

Gemeinsam möchten wir innehalten, den Opfern von Krieg und Gewalt gedenken und ein

Zeichen für Hoffnung, Frieden und Zusammenhalt setzen.Bunte Lichter, die musikalische Umrahmung durch den Musikverein Mutlangen sowie

inspirierende Impulse von Bürgermeisterin Stephanie Eßwein und Pfarrer Michael de Campos

laden an diesem Abend zum Nachdenken und zum Miteinander ein. Einen besonderen Akzent

setzen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b des Franziskus-Gymnasiums mit ihrer

Stimmskulptur zum Thema „Erinnerungen“.Im Anschluss laden wir alle herzlich ein, den gemeinsamen Weg zum Kriegerdenkmal

mitzugehen, wo die Kranzniederlegung und das Totengedenken in einer würdevollen

Atmosphäre stattfinden.
Bringen Sie gerne Ihr eigenes Licht mit, um dieses gemeinsam zu entzünden und ein sichtbares

Zeichen für Hoffnung und Frieden weiterzutragen.Bei schlechter Witterung findet die Feier in der katholischen Kirche St. Georg statt.

Lichter für den FriedenGedenkfeier zum Volkstrauertag

setzen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b des Franziskus-Gymnasiums mit ihrer

Stimmskulptur zum Thema „Erinnerungen“.Im Anschluss laden wir alle herzlich ein, den gemeinsamen Weg zum Kriegerdenkmal

mitzugehen, wo die Kranzniederlegung und das Totengedenken in einer würdevollen

Atmosphäre stattfinden.
Bringen Sie gerne Ihr eigenes Licht mit, um dieses gemeinsam zu entzünden und ein sichtbares

Zeichen für Hofffff nung und Frieden weiterzutragen.Bei schlechter Witterung findet die Feier in der katholischen Kirche St. Georg statt.

sichtbares

Aktuelles aus der Gemeinde

Kürbisnacht in Gschwend – 

Vereine verwöhnen mit Leckereien!

Am 24.10.2025 ist es wieder so weit: Die Kürbisnacht in Gschwend 

lädt am Abend zu abwechslungsreichen Angeboten und geselligem 

Beisammensein ein.

Für das leibliche Wohl sorgen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche 

Gschwender Vereine mit vielfältigen Angeboten:

Bilderhaus - Kürbissuppe 

Landfrauen Gschwend – LandFrauen Burger, Kürbis-Spritz, Hot 

Aperol 
VdK Ortsverband Gschwend – Wein (weiß, rose, rot), Sekt, Brat-

apfel Likör, Ramazotti Cocktail 

Dorfgemeinschaft Schlechtbach – Bier vom Fass (Helles, Dun-

kles), Weinschorle, Aperol Spritz 

Honkong Schwaben – Currywurst, Glühwein, Punsch, Bier, alko-

holfreie Getränke 

Männergesangsverein Mittelbronn – verschiedene Getränke, 

geröstete Maltaschen, Schwäbische Lasagne 

MC-Bullrider – Gyros, Pommes, ½ Meter Wurst, Bier, alkoholfreie

Getränke, Mixgetränke

TSF Gschwend – Bier, alkoholfreie Getränke, Glühwein, Pommes,

Wurst

Musikalisch wird uns DJ Mike den Abend bereichern. 

Für alle süßen Geister gibt es außerdem den Süßigkeitenstand von 

Waschek’s Bonbon Paradies mit Leckereien für Groß und Klein. 

Besuchen Sie uns, genießen Sie den schaurig-schönen Herbsta-

bend und entdecken Sie die vielfältigen Stände unserer Vereine. 

Verstärkung für unsere Verwaltung – 

Carolin Weller neu im Team 

Seit dem 15. Oktober 2025 dürfen wir Frau Carolin Weller als neue 

Kollegin in unserer Verwaltung begrüßen. Sie unterstützt das Bau- 

und Liegenschaftsamt als Sachbearbeiterin und bringt wertvolle 

Erfahrung aus ihrer bisherigen Tätigkeit in der freien Wirtschaft 

mit – insbesondere aus den Bereichen Veranstaltungsplanung, 

-organisation und -durchführung.

Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist Frau Weller bereits durch ihr

ehrenamtliches Engagement als aktives Vorstandsmitglied des

Musikvereins Gschwend bekannt.

Wir freuen uns sehr, sie in unserem Team willkommen zu heißen,

und wünschen ihr einen erfolgreichen Start sowie viel Freude an

ihrer neuen Aufgabe!

Erholungsort im Schwäbischen Wald 

mit den Feriengebieten Hagberg 

und Frickenhofer Höhe

AMTSBLATT  GSCHWEND
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HERLIKOFEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bezirksamt Herlikofen 

Kerkerstraße 26, 73527 Schwäbisch Gmünd

Telefon 07171/ 6031520, Telefax 07171/ 989129

E-Mail: bza-herlikofen@schwaebisch-gmuend.de

Leider haben wir aus personellen Gründen weiterhin einge-

schränkte Öffnungszeiten - Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Öffnungszeiten

Dienstag: 
08.00 - 12.00 Uhr 

Donnerstag: 14:30 - 18.00 Uhr 

Gerne können Sie unseren Service auch wohnortunabhängig 

im Bezirksamt Hussenhofen in Anspruch nehmen. Beachten 

Sie hierzu bitte die Öffnungszeiten unter der Rubrik: "Amtliche 

Bekanntmachungen Hussenhofen" 

In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an das 

Bürgerbüro in Schwäbich Gmünd

Bei Renten- und Standesamtsangelegenheiten bitten wir 

um vorherigeTerminvereinbarung. 

Sprechzeiten des Ortsvorstehers Thomas Maihöfer finden 

nach Vereinbarung statt.

HUSSENHOFEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bezirksamt Hussenhofen 

Hauptstraße 80, 73527 Schwäbisch Gmünd 

Telefon 07171/603-1500, Telefax 07171/603-1509

E-Mail: bza-hussenhofen@schwaebisch-gmuend.de 

Leider haben wir aus personellen Gründen weiterhin einge-

schränkte Öffnungszeiten -Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Öffnungszeiten

Montag: 08.00 - 12.00 Uhr 

Mittwoch: 08.00 - 12.00 Uhr 

Gerne können Sie unseren Service auch im Bezirksamt 

Herlikofen in Anspruch nehmen. Beachten Sie hierzu bitte 

die geänderten Öffnungszeiten unter der Rubrik: "Amtliche 

Bekanntmachungen Herlikofen" 

In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an 

das Bürgerbüro in Schwäbisch Gmünd. 

Sprechzeiten der Ortsvorsteherin Sabine Wiese finden 

nach Vereinbarung statt.
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EINHORN-APP & BANNERWERBUNG
Zu einem modernen Medienhaus gehört heutzutage natürlich auch die 

digitale Welt. Unseren Abonnent*innen bieten wir daher auch einen 

Online-Zugang zu ihrem Amts- und Mitteilungsblatt. Dort bietet sich 

Ihnen eine erweiterte Werbeplattform. Im Zuge dessen bieten wir Ihnen  

die Möglichkeit, sich von uns Banner gestalten zu lassen. Schalten 

Sie bei uns Ihre Bannerwerbung oder nutzen Sie unsere Gestaltungs- 

möglichkeiten für andere Websites – wir helfen Ihnen bei dem optimalen 

Erscheinungsbild.

Preise siehe Seite 14

ANZEIGENGESTALTUNG

EINLEGER & BEILAGEN

Anzeigenwerbung ist für viele Firmen nicht wegzudenken. Mit uns wird Ihre Anzeige zum Blickfang! Wir bieten Ihnen 

weitaus mehr Möglichkeiten als die klassische schwarz-weiße Anzeige in rechteckiger Form. Für all Ihre Belange stehen 

bei uns im Haus kompetente Ansprechpartner*innen zur Verfügung, die beratend zur Seite stehen und dabei helfen, 

individuell auf Ihre Wünsche einzugehen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Doch nicht nur die Amts- und Mitteilungsblätter als Werbemöglichkeit an 

sich stehen Ihnen zur Verfügung: Präsentieren Sie sich individuell und aus-

sagekräftig mit Ihrer eigenen Beilage. Dies ist sowohl für die ansässigen 

Gemeinden eine gute Option, um auf spezifische Events oder Neubauten 

aufmerksam zu machen, als auch für Unternehmen eine Plattform, um sich 

ausführlich darzustellen. So werden Kund*innen mit allen wissenswerten In-

formationen zur jeweiligen Umgebung bzw. Firma versorgt. Werbemittel wie 

Prospekte oder Flyer können mit den Printprodukten des Verlages durch das 

hauseigene Netzwerk aus Zusteller*innen problemlos in der Region verteilt 

werden.

Ihr Banner



  1. �»Anzeigenauftrag« im Sinn der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungstreibenden oder sonstigen Inseraten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

  2. �Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

  3. �Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

  4. �Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

  5. �Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese 
Weise nicht auszuführen ist.

  6. �Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Rathäusern und Bezirksämtern, bei Vertretern oder sonstigen Außenstellen 
aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

  7. �Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschä-
digte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

  8. �Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachen des Auf-
trages. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auf-
tragserteilung – ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und 
auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
haftet der Verlag darüber hinaus  auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

  9. �Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt Änderungen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

10. �Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11. �Bei fernmündlich bzw. per Telefax aufgegebenen Anzeigen, oder bei fernmündlich bzw. per Telefax veranlassten Änderungen sowie für Fehler infolge undeutlicher 
Niederschrift, übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe.

12. �Bei der Übersendung von digitalen Druckunterlagen muss getrennt eine schriftliche Auftragserteilung mit allen Angaben die für die Abwicklung erforderlich sind, 
erfolgen. Hierzu gehört besonders ein Ausdruck des zu belichtenden Dokuments, Zusammendruck und Farbauszüge, Erscheinungstermin, Ausgabe, Anzeigengröße 
und Ansprechpartner mit Telefonnummer.

13. �Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber dreißig Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung 
ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist.

14. �Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Beim Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. �Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten 
oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16. �Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen, hat der Auftraggeber zu tragen.

17. �Bei Stornierung einer gebuchten Prospektbeilage nach Freitag, 12.00 Uhr vor der Erscheinungswoche, entstehen für den Auftraggeber Stornogebühren in Höhe 
von 80,– € + Mwst..

18. �Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibe-
briefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge werden vier Wochen aufbewahrt.  Zuschriften, die in 
dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse 
und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur 
Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

19. �Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

20. �Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des 
Verlags zu halten. Eine vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an den Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Anzeigen und Beilagen 
aus dem Ortsgeschäft werden über Werbungsmittler angenommen und zum Grundpreis abgerechnet. Anzeigen zu ermäßigten Grundpreisen (Ortspreise) werden 
nicht provisioniert.

21. �Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögens ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Ge-
richtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleute, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

22. Die DSGVO wird angewandt. Nähere Einzelheiten finden Sie unter www.einhornverlag.de.
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